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Ein Rückübereignungsanspruch kann auch nicht etwa in dem Fall vor Ablauf der für die Verwirklichung des den

Enteignungszwecks bildenden Projekts festgelegten Frist gestellt werden, wenn damit die Zehnjahresfrist des § 37 Abs.

1 letzter Satz EisbEG 1954 überschritten würde.
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